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A) SATZUNGEN, VERORDNUNGEN  UND 
BEKANNTMACHUNGEN 
DER  REGION  HANNOVER  UND  DER  
LANDESHAUPTSTADT  HANNOVER

Region Hannover

Bekanntgabe des Ergebnisses der Vorprüfung ge-
mäß § 4 Niedersächsisches Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (NUVPG)

Die octapharma Produktgesellschaft Deutschland mbH
hat bei mir die Erteilung einer Plangenehmigung gemäß §
128 Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) zur Herstel-
lung und Aufhebung von Gewässerverrohrungen im Zuge
der Erweiterung vorhandener Produktionsgebäude bean-
tragt.
Für das Vorhaben ist eine Vorprüfung gemäß § 3 NUVPG
durchgeführt worden.
Die Vorprüfung hat ergeben, dass erhebliche nachteilige
Umweltauswirkungen nicht zu erwarten sind. Eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung erfolgt daher nicht.

Hannover, den 25.06.2008

REGION HANNOVER
Der Regionspräsident

Im Auftrag
Losse

Verordnung zum Schutz des Landschaftsteiles
„Schneerener Geest – Eisenberg“ (LSG-H 2) in der
Stadt Neustadt, Region Hannover (Karten als Anlage)

Aufgrund der §§ 26, 30, 54 und 55 des Niedersächsischen
Naturschutzgesetzes (NNatG) in der Fassung vom
11.04.1994 (Nds. GVBl. S. 155, 267), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23.06.2005 (Nds. GVBl.
S. 210) in Verbindung mit § 47 Abs. 1 Nr. 5 des Gesetzes
über die Region Hannover vom 05.06.2001 (Nds. GVBl. S.
348), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.05.2006 (Nds.
GVBl. S. 203) hat die Regionsversammlung in ihrer Sit-
zung am 27.05.2008 folgende Verordnung beschlossen:

§ 1
Landschaftsschutzgebiet

(1) Die im Bereich der Stadt Neustadt liegenden Land-
schaftsteile „Schneerener Geest“ und der „Eisenberg“
werden zum Landschaftsschutzgebiet (LSG) erklärt.

(2) Die LSG-Grenze verläuft nördlich von Nöpke (K
301) in Richtung Süden entlang der Regionsgrenze
zum Landkreis Nienburg bis auf die Höhe der Sied-
lung Vehrenheide. Davon ausgenommen ist der Be-
reich des Naturschutzgebietes „Bieförthmoor“ (NSG-
HA 114).
Das LSG umfasst Flächen in den Gemarkungen Bor-
stel, Nöpke, Hagen, Mariensee, Eilvese, Empede,
Schneeren, Mardorf und Neustadt. Die Ortschaften
Eilvese, Mardorf und Schneeren sind großflächig aus
dem LSG ausgegrenzt. Die B 6 ist nicht Bestandteil
des Landschaftsschutzgebietes.

(3) Das Landschaftsschutzgebiet ist in einer Karte im
Maßstab 1 : 10.000 dargestellt. Die äußere Seite der
Linie ist die Grenze. Die Karte ist Bestandteil dieser
Verordnung. Sie kann während der Dienstzeiten bei
der Stadt Neustadt oder der Region Hannover, Fach-
bereich Umwelt, eingesehen werden. Es beinhaltet die
Umsetzung der von der Bundesrepublik Deutschland

an die Europäische Kommission gemeldeten FFH-
Gebiete „Rehburger Moor“ (Kennziffer 093) – für
den Bereich der Region Hannover – und „Häfern“
(Kennziffer 312).

(4) Das Landschaftsschutzgebiet hat eine Größe von ca.
8.566 ha.

§ 2
Charakter und Schutzzweck

(1) Charakter
Die Schneerener Geest und der Eisenberg gehören
naturräumlich zur „Hannoverschen Moorgeest“ und
stellen einen typischen Ausschnitt dieses Naturrau-
mes dar.
Die Landschaft in ihrer heutigen Form entstand
durch Um- und Ablagerungen der Schmelzwässer in
den Erwärmungsphasen nach der letzten Eiszeit vor
ca. 10.000 Jahren.
Während im Osten zum Leinetal die typischen geo-
logischen Oberflächenformen eingeebnet wurden,
blieben die von Westen in nördliche Richtung verlau-
fenden Oberflächenformen mit ihrem stark beweg-
ten Relief überwiegend erhalten.
Die höchsten Erhebungen (Engelkenberg, Reihers-
berg, Eckberge, Eisenberg und Hüttenberg) wurden
aus Endmoränenzungen gebildet, an die sich stellen-
weise ein schmaler Grundmoränensaum anschließt.
Die Schneerener Geest wird durch Hochmoore – wie
das Schneerener Moor, das Ohlhagener Moor und
das Tote Moor – geprägt. Nördlich des Grinder Wal-
des befindet sich das Hanlaxmoor. Westlich von Ma-
riensee befindet sich mit dem Großen und Neuen
Moor ein weiterer Moorkomplex, der ursprünglich
Ausläufer des Toten Moores war. Während das Tote
Moor überwiegend durch industriellen Torfabbau
geprägt ist, fand in den übrigen Hochmooren nur
Handtorfstich statt. Die nicht vernässten Bereiche
sind von Moorbirkenwäldern und verschiedenen
Moordegenerationsstadien (Pfeifengraswiesen, Moor-
oder Besen-Heide) bewachsen. Die Niedermoorberei-
che sind als Übergang zu den Hochmooren von be-
sonderer Bedeutung, da sie einen wichtigen Teille-
bensraum für gefährdete Vogelarten darstellen. Klei-
nere trockene Sandheideflächen bilden einen weite-
ren typischen Lebensraum der Geestlandschaft.
Neben Sand- und Torfabbau überwiegt die landwirt-
schaftliche Nutzung in den nicht bewaldeten Gebieten.
Absolutes Grünland ist auf den Hochmoorstandor-
ten südöstlich von Schneeren sowie nördlich von
Mardorf nur auf wenigen einzelnen Parzellen neben
Birkenbruchwald-, Heide- und Pfeifengrasbeständen
anzutreffen. Es zeichnet sich durch eine hohe Arten-
vielfalt aus und lässt besonders auf relativ nassen
Standorten nur eine extensive Nutzung zu. Diese Flä-
chen sind nach § 28 a NNatG gesetzlich geschützt.
Einige dieser absoluten Grünlandstandorte auf
Hochmoor werden durch Düngung und Entwässe-
rungsmaßnahmen deutlich intensiver bewirtschaftet
und sind dadurch artenärmer.
Auf den Niedermoorböden bildet das absolute Grün-
land größere zusammenhängende Grünlandkomple-
xe, die durch Einzelbäume und schmale Hecken
großräumig gekammert sind. Durch Entwässerung
und Düngung entstand hier eine intensive Grünland-
nutzung – vorwiegend Beweidung –. Diese großräu-
migen Gebiete, vor allem östlich des Schneerener
Moores, südlich des Hanlax-Moores, südlich Eilvese,
zwischen Eilvese und Mariensee, nordwestlich von
Empede, stellen besonders für Zug- und Brutvögel
bedeutsame Lebensräume dar.
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Auf den Gley- und Pseudogleyböden nordöstlich von
Schneeren bildet das absolute Grünland ebenfalls ei-
nen zusammenhängenden Bereich, durch Gehölze
und Hecken weiträumig gegliedert. Hier überwiegt
die Nutzung als Weideland und die Bedeutung für
Zug- und Brutvögel.
Zwischen Mardorf und Schneeren stellen Binnendü-
nen neben den Hoch- und Niedermooren ein weite-
res prägendes Landschaftselement dieses Naturrau-
mes dar. Sie bilden einen auffallenden Teil des Ge-
samtreliefs und sind neben artenreichen Stilllegungs-
flächen als Sandackerbrachen – ein weiterer typischer
Aspekt im LSG – der Lebensraum von spezialisierten
seltenen Tierarten, wie z.B. dem Steppengrashüpfer
und dem Warzenbeißer.
Die Kulturlandschaft zwischen Mariensee, Hagen,
Borstel und Nöpke wird durch ihren herausragenden
Abwechslungsreichtum geprägt.
Die naturnahen Laubwaldbestände und die nicht der
natürlichen Vegetation entsprechenden Nadelwald-
bestände wechseln sich kleinräumig mit landwirt-
schaftlichen Nutzflächen ab, so dass eine vielfältige,
reich strukturierte Landschaft vorhanden ist.
Der natürlichen Sukzession überlassene Flächen,
Baum- und Strauchreihen und prägnante, große Ein-
zelbäume beleben und bereichern die Landschafts-
struktur. Sie sind bedeutende  Elemente zur Land-
schaftsprägung und daher für die Erholungsnutzung
sehr wichtig.
Kleine Bäche (Eilveser Bach, Hagener Bach, Empeder
Beeke) sowie zahlreiche Tümpel, temporäre Kleinge-
wässer und feuchte Senken sind Lebensraum für eine
vielfältige Tier- und Pflanzenwelt mit zum Teil selten
gewordenen Arten.
Relativ häufig sind im Gebiet noch offene oder durch
Gräser und Kräuter bewachsene Sand- und Graswege
vorhanden. Typisch sind weiterhin die relativ breiten
beidseitigen Wegraine von ca. 2 bis 4 m Breite, die
südlich der B 6 häufig als Krautsäume ausgebildet
und nördlich der B 6 öfter von Hecken und Gehölz-
reihen geprägt sind.
Der Teilbereich des LSG südlich der B 6 liegt in einem
sogenannten unzerschnittenen verkehrsarmen
Raum. Die dadurch vorhandene besondere Großräu-
migkeit des Gebietes schlägt sich besonders in der
Ruhe, dem Fehlen von störenden Lichtquellen und
vielen Erholungsmöglichkeiten in der Natur (Wan-
dern, Radwandern usw.) nieder. Das LSG in seiner
Gesamtheit ist ein prägendes Element des Naturpar-
kes Steinhuder Meer.

(2) Schutzzweck

Besonderer Schutzzweck dieser Verordnung ist:

1. die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes zu er-
halten oder wieder herzustellen; dazu gehören

- der Erhalt und die Wiederherstellung eines vielfäl-
tigen Lebensraumes für Pflanzen und Tiere; be-
sonderes Augenmerk gilt dabei den besonders ge-
schützten Biotopen und Arten,

- der Erhalt und die naturnahe Entwicklung der im
Gebiet vorhandenen Waldgebiete einschließlich
ihrer Waldränder; dabei ist es wichtig, die natur-
nahen Laubwälder in ihrer jetzigen Form zu erhal-
ten und den Anteil nicht standortgerechter Gehöl-
ze in den anderen Waldbereichen durch Förde-
rung der standortgerechten Laubholzarten zu ver-
ringern sowie den Alt- und Totholzanteil zu erhö-
hen; insbesondere sollen bei Neubegründung von
Wald nur Gehölze verwandt werden, die der po-

tentiellen natürlichen Vegetation entsprechen,
- der Erhalt und die Entwicklung prägender Land-

schaftselemente wie Feldgehölze, Hecken, Baum-
reihen, Einzelbäume, Gras- und Krautsäume, ins-
besondere im Verlauf von Wegen inklusive der
Gras- und Sandwege selbst; dabei ist eine Vernet-
zung von Biotopen untereinander anzustreben,
um einen Austausch zwischen verschiedenen
Pflanzen- und Tierpopulationen zu ermöglichen,

- die Wiederherstellung naturnaher Strukturen an
Gewässern,

- der Erhalt und die Entwicklung von Bächen und
Gräben mit ihren Ufern und Auen, einer naturna-
hen Dynamik und Gestalt, einer guten Wasserqua-
lität sowie der typischen Lebensgemeinschaften
dieser Bereiche; dabei sind die vorhandenen na-
turnahen Fließgewässerabschnitte zu erhalten und
gemäß des vorhandenen Potentials zu entwickeln;
bei naturfernen Fließgewässerabschnitten ist u.a.
durch Verbreiterung der Gewässerseitenräume ein
naturnaher Zustand herzustellen; generell sind
Gewässerrandstreifen als Puffer gegen Schadstoff-
eintrag zu erhalten oder einzurichten,

- der Erhalt und die Entwicklung der Stillgewässer
im Gebiet mit einer naturnahen Gestalt und natur-
nahen Ufern, einer guten Wasserqualität sowie der
typischen Lebensgemeinschaften dieser Bereiche,

- das Überlassen der Sandabbaustellen einer natür-
lichen Sukzession nach Beendigung des Abbaus
und der Rekultivierung; eine Verfüllung oder Frei-
zeitnutzung ist nicht anzustreben,

- der Erhalt und die standortgerechte Entwicklung
von absolutem Grünland in ortstypischer Ausprä-
gung auf nährstoffarmen Hoch- und Nieder-
moorböden sowie Gleyen und Pseudogleyen,

- der Erhalt der Hochmoorauflage im Hanlax-, Ohl-
hagener und Schneerener Moor sowie im Neuen
Moor und Großen Moor westlich Mariensee in ih-
rem jetzigen Zustand,

- der Erhalt und die Entwicklung von wiedervernäs-
sten, ungenutzten, naturnahen Strukturen und
Lebensräumen (z.B. für Reptilien) nach Beendi-
gung des industriellen Torfabbaus im Toten Moor,
wobei Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen be-
sonders auf die Habitatansprüche der dort vor-
kommenden Reptilien ausgerichtet werden sollen,

- der Erhalt der trockenen, besonnten und gehölz-
freien Sandheideflächen und Magerrasenfragmen-
ten auch als lineare Elemente neben den Sand-
wegen,

- der Erhalt und die Entwicklung der unbefestigten,
z. T. offenen Sand- oder Graswege sowie der brei-
ten Wegraine an diesen, aber auch an den befestig-
ten Wegen,

- die Entwicklung von kleinflächigen, vegetations-
freien Sandflächen in den bewachsenen Wegrai-
nen als Lebensraum und Ausbreitungslinien für
spezialisierte Tierarten.

2. der Erhalt des vielfältigen, abwechslungsreichen
Landschaftsbildes mit seinem prägenden Relief
und dem Wechsel der Landschaftsteile Hoch- und
Niedermoor, Binnendünen, Pfeifengrasbestände,
Heide, Wald, Feldgehölze, Fließ- und Stillgewässer
und landschaftstypischen breiten Wegrainen und
unbefestigten Wegen entlang der landwirtschaft-
lich genutzten Flächen;

3. die landschaftstypische Nutzungsform von Grün-
land entlang von Fließgewässern und in feuchten
Senken durch Neuanlage zu entwickeln;
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4. das Gebiet für die Naherholung des Menschen in
Natur und Landschaft nachhaltig zu sichern und
zu entwickeln, sowie den unzerschnittenen ver-
kehrsarmen Bereich zu erhalten.

§ 3
Schutzzweck im Hinblick auf das Europäische 

ökologische Netz „NATURA 2000“

(1) Das Landschaftsschutzgebiet enthält Flächen, die Teil
des Europäischen ökologischen Netzes „NATURA
2000“ sind. Es handelt sich um einen Teil des Flora-
Fauna-Habitat (FFH)-Gebietes „Rehburger Moor“
(Kennziffer 093/DE 3421301) und das FFH-Gebiet
„Häfern“ (Kennziffer 312). Diese Flächen bedürfen
gemäß der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie)
des Rates vom 21.05.1992 über die Erhaltung der na-
türlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere
und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7) in der jeweils
gültigen Fassung eines besonderen Schutzes. Die
FFH-Richtlinie wird mit dieser Landschaftsschutz-
verordnung umgesetzt.

(2) Der Schutzzweck, die Leistungsfähigkeit des Natur-
haushaltes zu erhalten oder wieder herzustellen, um-
fasst für die in der Karte zur Verordnung durch hell-
graue Unterlegung besonders dargestellten Flächen
insbesondere das Ziel, einen günstigen Erhaltungszu-
stand der nachfolgend genannten Lebensraumtypen
- Moorwälder (91DO) )
- trockene europäische Heiden (4030) )
- Pfeifengraswiesen auf kalkreichem 

Boden, torfigen und 
tonigschluffigen Böden (6410) ) FFH-

- noch renaturierungsfähige Gebiet 093
degradierte Hochmoore (7120) )

- Hainsimsen-Buchenwälder (9110) ) FFH-
- alte bodensaure Eichenwälder Gebiet 312

auf Sandböden mit Stieleiche (9190) )

und des Habitats der
Großen Moosjungfer 
(Leucorrhinia pectoralis) - FFH-Gebiet 093

und des
Hirschkäfers (Lucanus cervus) - FFH-Gebiet 312
gemäß Anhang I und Anhang II der FFH-Richtlinie
zu erhalten oder wieder herzustellen.

(3) Diese in Abs. 2 hervorgehobenen Schutzgüter gelten
im Einzelnen folgende Schutzziele:

1. 91DO Moorwälder

• Die naturnahen, torfmoosreichen Birken- und
Birken-Kiefernwälder auf nährstoffarmen, nassen
Hoch- und Niedermoorböden sollen alle Alters-
phasen in kleinflächigem Wechsel aufweisen und
aus standortgerechten, autochthonen Baumarten
(Moor-Birke, vereinzelt auch Kiefer) zusammen-
gesetzt sein. Ein hoher Alt- und Totholzanteil,
Höhlenbäume und strukturreiche Waldränder
sind von besonderer Bedeutung für die Artenviel-
falt. Repräsentative Bestände sollen als ungenutzte
Naturwälder der eigendynamischen Entwicklung
unterliegen. Die Sicherung des Wasserhaushaltes
ist von vorrangiger Bedeutung. Wichtig ist der
funktionale Zusammenhang mit umliegenden of-
fenen Moorbereichen. Die Erhaltungsziele sind
auf eine möglichst große Naturnähe des gesamten
Moorkomplexes auszurichten. Sekundäre Moor-
waldbestände auf entwässertem Hochmoor kön-
nen daher bei guten Wiedervernässungsmöglich-

keiten im Zentrum der Gebiete auch zugunsten
der meist vorrangigen Entwicklung offener Hoch-
moore beseitigt werden, wenn sie sich in den
Randbereichen wieder entwickeln können.

• Keine oder geringe Beeinträchtigungen, vor allem
durch Entwässerung, Nährstoffeinträge, Torfab-
bau, Anlage von Teichen und Anpflanzung stand-
ortfremder Koniferen.

2. 4030 Trockene europäische Heiden

• Für die Artenvielfalt der strukturreichen, teils ge-
hölzfreien, teils von Wacholdern oder Baumgrup-
pen durchsetzten Zwergstrauchheiden mit Domi-
nanz von Besenheide und eingestreuten Vorkom-
men von Englischem und/oder Behaartem Gin-
ster, in bestimmten Ausprägungen stellenweise
auch anderen vorherrschenden Zwergsträuchern
wie Heidel- oder Preiselbeere ist ein Mosaik unter-
schiedlicher Altersstadien mit offenen Sandstellen,
niedrig- und hochwüchsigen Heidebeständen von
besonderer Bedeutung. Nutzung und Pflege durch
extensive Beweidung, vorrangig mit Schafen in
Hütehaltung, zusätzlich oder alternativ z.B. durch
Mahd, Entkusselung und Abplaggen.

• Keine oder geringe Gefährdungen, vor allem
durch Sandabbau, Aufforstung, Verbuschung, Ver-
grasung, Eutrophierung.

3. 6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden,
torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion
caeruleae)

• Die Pflege der nährstoffarmen, ungedüngten,
kalkarmen oder kalkreichen Feuchtwiesen mit
zahlreichen Vorkommen von typischen Pflanzen-
arten der Pfeifengraswiesen (Molinion) sollte vor-
rangig durch Mahd (in der Regel 1 Schnitt, bei eu-
trophierten Ausprägungen vorübergehend 2
Schnitte pro Jahr) erfolgen.

• Keine oder geringe Beeinträchtigungen, vor allem
durch Entwässerung, Nährstoffeinträge und Suk-
zession.

4. 7120 Noch renaturierungsfähige degradierte
Hochmoore

• Erforderlich sind Pfegemaßnahmen in Gestalt von
Wiedervernässung und Gehölzentnahmen für die
durch Nutzungseinflüsse degenerierten Hoch-
moore mit möglichst nassen, nährstoffarmen,
weitgehend waldfreien Teilflächen, die durch typi-
sche, torfbildende Hochmoorvegetation gekenn-
zeichnet sind und Entwicklungspotenzial zu le-
benden Hochmooren (7110) aufweisen.

• Keine oder geringe Beeinträchtigungen, vor allem
durch Torfabbau, Entwässerung und Nährstoff-
einträge.

5. 9110 Hainsimsen-Buchenwälder

• Erhaltung oder Wiederherstellung der naturnahen
Hainsimsen-Buchenwälder auf bodensauren,
trockenen bis frischen, z.T. auch wechselfeuchten
Standorten unter Erhaltung der charakteristischen
Standortverhältnisse und unter Förderung struk-
turreicher Bestände durch natürliche Verjüngung
und Belassen von Alt- und Totholz.



6. 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandbö-
den mit Stieleiche

• Erhaltung oder Wiederherstellung von jungen Ei-
chenbeständen mit Eichen- und Buchen-Überhäl-
tern, überwiegend auf Sand über Lehm.

7. Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis)

• Offene Moorstandorte mit ihren typischen Nähr-
stoffverhältnissen werden in verschiedenster Aus-
prägung erhalten.

• Der mineralbodengeprägte Randbereich von Hoch-
mooren wird in die Schutzmaßnahmen für einen
ungestörten Grundwasserhaushalt einbezogen.

8. Hirschkäfer (Lucanus cervus)

• Die Jungeichenbestände haben in der Zukunft Be-
deutung für den Hirschkäfer (Habitatkontinuum)
und können auch als Saftflussquellen genutzt wer-
den.

§ 4
Verbote

(1) Im Landschaftsschutzgebiet sind nachstehende
Handlungen verboten, soweit sie nicht nach § 5 er-
laubnispflichtig oder nach § 6 freigestellt sind:
1. bauliche Anlagen aller Art zu errichten oder we-

sentlich zu verändern, auch wenn die Maßnah-
men keiner baurechtlichen Genehmigung be-
dürfen oder zeitlich befristet sind. Hierunter fal-
len insbesondere:
a) Gebäude, wie z.B. Wohn- und Wochenend-

häuser, Jagd- und Gerätehütten, Verkaufsstän-
de usw.,

b) Einfriedungen aller Art,
c) Straßen, Wege, Plätze, Park-, Sport-, Spiel-

und Lagerplätze usw.,
d) Werbeanlagen, Tafeln, Schilder,

2. Wohnwagen oder andere zum Übernachten ge-
eignete Fahrzeuge (z.B. Wohnmobile) bzw. son-
stige Gegenstände (z.B. Zelte) abzustellen oder
aufzubauen,

3. die Oberflächengestalt zu verändern, insbeson-
dere durch Aufschüttungen, Abgrabungen oder
Ablagerungen aller Art (auch Grüngut), Senken
zu beseitigen, Stoffe aller Art einzubringen,
Sprengungen oder Bohrungen durchzuführen,

4. die in der Karte zur Verordnung durch Punktras-
ter besonders dargestellten Grünlandflächen
umzubrechen, in Acker umzuwandeln oder auf-
zuforsten sowie auf diesen Flächen die Grasnar-
be zu schädigen oder zu zerstören,

5. Heide und Flächen, die keiner wirtschaftlichen
Nutzung unterliegen (Ödland) bzw. deren
Standorteigenschaften bisher wenig verändert
wurden (sonstige naturnahe Flächen), zu kulti-
vieren,

6. außerhalb des Waldes Gehölze aller Art zu verän-
dern, zu schädigen oder zu beseitigen sowie
Maßnahmen durchzuführen, die eine Schädi-
gung herbeiführen können,

7. außerhalb des Waldes in der freien Landschaft
standortfremde, nicht heimische Pflanzen auszu-
bringen (z.B. Ziergehölze oder standortfremde
Nadelbäume),

8. Baumschul-, Rosen-, Heidelbeer- und Weih-
nachtsbaumkulturen anzulegen,

9. Gärten anzulegen,
10. Laubwaldbestände in Nadelwälder umzuwan-

deln oder mit nicht heimischen Gehölzen zu
unterpflanzen; außerhalb der Laubwaldbestände
andere als standortgerechte Waldbäume zu
pflanzen,

11. Gewässer und deren Ufer zu schädigen (z.B. durch
Stege, das Anlegen von Zugängen oder sonstige
Baumaßnahmen, Nutzungen bis an die Bö-
schungskante heran, Viehabtritte, Schädigung
oder Beseitigung des natürlichen Uferbewuchses),

12. über den Gemein- bzw. Eigentümergebrauch
hinaus oberirdisch Wasser oder über die er-laub-
nisfreie Benutzung hinaus Grundwasser zu ent-
nehmen; neue Brunnen oder neue Drainagen
anzulegen oder sonstige, über den genehmigten
Bestand hinausgehende Entwässerungsmaßnah-
men durchzuführen,

13. Fischteiche anzulegen oder in bestehende, bisher
nicht erwerbsmäßig genutzte Gewässer Fische
einzusetzen, die nicht der natürlichen Lebensge-
meinschaft entsprechen,

14. die Natur oder den Naturgenuss durch Lärm
oder auf andere Weise zu stören oder zu beein-
trächtigen,

15. jeglichen Motorsport zu betreiben, Modellfahr-
zeuge zu betreiben, motorbetriebene Modell-
fluggeräte zu starten oder zu landen sowie mit
Ultraleichtflugzeugen zu starten,

16. motorbetriebene Fahrzeuge und Anhänger aller
Art, außer motorbetriebene Krankenfahrstühle,
außerhalb der dem öffentlichen Verkehr gewid-
meten Straßen, Wege oder Plätze zu fahren oder
abzustellen.

17. auf Heiden, Sandmagerrasen, Pfeifengrasbestän-
den und Grünlandflächen Feuer zu machen,

18. Wegraine auf katastermäßig ausgewiesenen We-
geparzellen zu beackern und an nicht asphaltier-
ten Wegen auf einer Wegeseite mehr als einmal
jährlich sowie vor dem 15.07. zu mähen. Die
Mahd der jeweils gegenüberliegenden Wegeseite
kann uneingeschränkt erfolgen,

19. Sand- und Graswege außerhalb des Waldes
durch Einbringen von Schotter-, Mineralge-
misch, Bauschutt, Pflaster oder Asphalt zu befe-
stigen,

20. Heiden, Sandmagerrasen, Pfeifengrasbestände
oder vegetationslose Sandflächen und degene-
rierte Moorflächen umzubrechen, einzusäen, zu
bepflanzen oder aufzuforsten.

(2) In den Teilflächen des Landschaftsschutzgebietes, die
durch hellgraue Unterlegung dargestellt sind (FFH-
Gebiete), sind zusätzlich nachfolgende Handlungen
verboten:
1. Anpflanzen oder Einbringen anderer als standort-

heimischer Laubgehölzarten mit gesicherter ge-
bietsheimischer Herkunft in die Waldflächen,

2. Entnahme von Alt- und Totholz aus den Wald-
bereichen, sofern im Gebiet danach weniger als 3
Stämme stehendes Totholz und totholzreiche
Uraltbäume sowie 5 sonstige Habitatbäume je ha
Fläche verbleiben und Entnahme von mehr als
65 % des Altbestandes,

3. Beseitigung ganzer Waldrandgehölze zur Her-
stellung des Lichtraumprofiles, wenn dadurch
der Kronenschluss der Bäume über den Wegen
aufgelöst wird,

4. Moorwälder durch Entwässerungsmaßnahmen
zu beeinträchtigen.
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§ 5
Erlaubnisvorbehalte

(1) In dem geschützten Gebiet bedürfen folgende Hand-
lungen der vorherigen Erlaubnis der Naturschutzbe-
hörde:
1) die Durchführung von Veranstaltungen aller Art

wie z.B. Lauf-, Radfahr-, Reitsport- oder land-
wirtschaftliche Veranstaltungen,

2) die Errichtung von Stallungen, die immissions-
rechtlichen Regelungen unterliegen sowie die Er-
weiterung vorhandener Feldscheunen zu Lager-
zwecken von landwirtschaftlichen Erzeugnissen.
Auf Flächen in der Gemarkung Eilvese zwischen
der Aussiedlung Bösch und der B 6, östlich be-
grenzt durch die L 360 und westlich durch den
parallel zur L 360 verlaufenden Wirtschaftsweg
und auf der Fläche entlang der Verbindungsstra-
ße zwischen Mariensee und Hagen westlich Lage
„Steinkamp“ bis zur östlichen LSG-Grenze vor
Lage „Kartoffelgarten“, im Norden begrenzt
durch die K 342 und im Süden durch den Wirt-
schaftsweg entlang „Großes Moor“, darüber hin-
aus die Errichtung von privilegierten landwirt-
schaftlichen Bauvorhaben gemäß § 35 Abs. 1 Zif-
fern 1 und 6 BauGB (in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22.09.2004 – BGBl. I S. 2414
–, zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2006
– BGBl. I S. 3316 -),

3) die Errichtung landschaftstypischer, offener Holz-
weideunterstände und landschaftstypischer Wei-
dezäune aus Holzpfählen außerhalb der ord-
nungsgemäßen Landwirtschaft (Hobby- und
sonstige gewerbliche Tierhaltung),

4) das Aufstellen oder Anbringen von baugenehmi-
gungsfreien Bild- oder Schrifttafeln, die nicht auf
den Schutz des Gebietes hinweisen und nicht als
Ortshinweise dienen,

5) das Verlegen ortsfester Kabel-, Draht- oder Rohr-
leitungen oder das Aufstellen von Masten bzw.
Stützen,

6) das Fahren und Abstellen von Kraftfahrzeugen
und Anhängern außerhalb der dem öffentlichen
Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze
im Rahmen von Wissenschaft und Forschung,
zum Aufsuchen von Bodenschätzen sowie im
Rahmen der unter Nr. 1 genannten Veranstaltun-
gen,

7) seismische Messungen sowie Bohrungen im
Rahmen von Wissenschaft und Forschung sowie
der amtlichen geologischen Landesaufnahme
durchzuführen,

8) das Anlegen von Überfahrten über Gewässer,
9) das Verändern von Gewässern und deren Ufer,

auch wenn sie nicht dem Wasserrecht (z.B. Him-
melsteiche) unterliegen,

10) das Anlegen von Biotope sowie sonstige Maß-
nahmen zur Verbesserung des Lebensraumes für
heimische und gebietstypische Tiere und Pflan-
zen,

11) die Errichtung von Grundwasser-Peilbrunnen
sowie Pegelmessstellen an oberirdischen Gewäs-
sern,

12) die Entnahme von Grundwasser zum Zwecke der
Feldberegnung, einschließlich des Erstellens der
dazu notwendigen Anlagen,

13) die Fällung außerhalb des Waldes stehender Bäu-
me zur Verwendung im eigenen landwirtschaft-
lichen Betrieb,

14) das Umbrechen der durch Punktraster besonders
dargestellten Grünlandflächen in der Karte bei

nachweislich starkem Tipula-Befall zum Zweck
der Neueinsaat,

15) außerhalb der durch Punktraster besonders dar-
gestellten Flächen in der Karte das Grünland in
Acker umzuwandeln oder das Grünland aufzu-
forsten,

16) die Errichtung geschlossener Jagdkanzeln,
17) der Neu- bzw. Ausbau land- und forstwirtschaft-

licher Wege,
18) der Rückbau bzw. die Beseitigung bestehender

baulicher Anlagen.

(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn die geplante Maß-
nahme nicht geeignet ist, den Charakter des Gebietes
zu verändern oder wenn sie dem besonderen Schutz-
zweck gemäß § 2 der Verordnung und dem Schutz-
zweck im Hinblick auf NATURA 2000 gemäß § 3 der
Verordnung nicht zuwiderläuft, insbesondere das
Landschaftsbild oder der Naturgenuss nicht beein-
trächtigt oder die zu erwartenden Nachteile durch
Nebenbestimmungen vermieden oder ausgeglichen
werden können.

(3) In den Fällen des § 5 Abs. 1 Ziffer 1, 6, 10 ,11, 15 und
18 sowie in den Fällen des § 5 Abs. 1 Ziffer 12, soweit
es sich um Leitungen für die landwirtschaftliche
Feldberegnung handelt, gilt die Erlaubnis als erteilt,
wenn nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des
vollständigen Antrags eine Entscheidung der Natur-
schutzbehörde erfolgt.

§ 6
Freistellungen

Freigestellt von den Verboten des § 4 sowie den Erlaub-
nisvorbehalten des § 5 sind:
1) die bisherige rechtmäßige Nutzung sowie die Nut-

zungen, auf deren Ausübung bei Inkrafttreten dieser
Verordnung ein durch behördliche Zulassung be-
gründeter Anspruch bestand,

2) die ordnungsgemäße forstwirtschaftliche und land-
wirtschaftliche Bodennutzung und die Bewirtschaf-
tung von Grundstücken nach den Grundsätzen der
guten fachlichen Praxis, mit Ausnahme der Anlage
von Baumschul-, Rosen-, Heidelbeer- und Weih-
nachtsbaumkulturen.
Für das in der Verordnungskarte besonders gekenn-
zeichnete FFH-Umsetzungsgebiet „Häfern“ werden
die forstwirtschaftlichen Bewirtschaftungsmaßnah-
men in einem vom Land Niedersachsen als Eigentü-
mer aufzustellenden Pflege- und Entwicklungsplan
geregelt, der die besonderen Schutzzwecke dieser Ver-
ordnung berücksichtigt,

3) die Erneuerung von Grünland in den Hoch- und
Niedermoorbereichen einschließlich schleppen und
walzen im Rahmen der Einsaat ab dem 01.08. eines
jeden Jahres,

4) die Errichtung oder Instandsetzung von Weide- und
Wildschutzzäunen aus Holzpfählen und baugeneh-
migungsfreien, landschaftstypischen offenen Holz-
weideunterständen bis 3 m Höhe sowie die Errich-
tung saisonbedingter Verkaufsstände im Rahmen der
ordnungsgemäßen Landwirtschaft,

5) die Errichtung oder Instandsetzung von landschafts-
typischen Wildschutzzäunen (Gatterungen),

6) die ordnungsgemäße Jagdausübung einschließlich
der Befugnisse zur Durchführung der Hege, zur Aus-
übung des Jagdschutzes und zur Errichtung jagdwirt-
schaftlicher Einrichtungen, mit Ausnahme der Er-
richtung bzw. wesentlichen äußeren Veränderung
von geschlossenen Jagdkanzeln und Jagdhütten,
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7) die ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung nach
den wasserrechtlichen Gesetzen und Vorschriften,

8) die fachgerechte Unterhaltung und Instandsetzung
land- und forstwirtschaftlicher Wege mit dem bishe-
rigen Material und das Abschälen von Bankettestrei-
fen in einer Breite von bis zu 50 cm beiderseits der
Wirtschaftswege mit Entsorgung des Materials oder
Einarbeitung in Ackerflächen,

9) das Abschieben von bis zu 15 m langen und  2 m brei-
ten Abschnitten der Krautvegetation  der Wegraine
über Sandböden und Verwendung dieses Materials
zur Anlage niedriger, sonnenexponierter Wälle im
Wegeseitenraum,

10) der Betrieb, die Überwachung und Unterhaltung von
bestehenden Anlagen und Leitungen zur öffentlichen
Ver- und Entsorgung sowie von öffentlichen Ver-
kehrswegen,

11) das Aufstellen oder Anbringen von Bild- oder
Schrifttafeln, die auf den Schutz des Gebietes hin-
weisen oder als Ortshinweise dienen,

12) der fachgerechte Gehölzrückschnitt zur Erhaltung
des Lichtraumprofiles an Straßen, Wegen und land-
wirtschaftlich genutzten Grundstücken sowie fachge-
rechte Pflegemaßnahmen an Hecken jeweils in den
Monaten Oktober bis Februar,

13) die von der Naturschutzbehörde angeordneten oder
mit ihr abgestimmten Pflege- und Entwicklungs-
maßnahmen.

§ 7
Befreiungen

Von den Ver- und Geboten des § 4 dieser Verordnung
kann die Naturschutzbehörde auf Antrag gemäß § 53 des
Niedersächsischen Naturschutzgesetzes Befreiung gewäh-
ren, wenn 
1.) die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall 

a) zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde
und die Abweichung mit den Belangen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege zu vereinbaren
ist oder

b) zu einer nicht gewollten Beeinträchtigung von Na-
tur und Landschaft führen würde 

oder
2.) überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit

die Befreiung erfordern.

§ 8
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt gemäß § 64 Nr. 1 NNatG,
wer, ohne dass eine Freistellung gemäß § 6 vorliegt,
eine Erlaubnis gemäß § 5 oder eine Befreiung gemäß
§ 7 erteilt wurde, vorsätzlich oder fahrlässig den Re-
gelungen in § 4 oder § 5 Abs. 1 dieser Verordnung zu-
widerhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 65 des
NNatG mit einer Geldbuße geahndet werden.

§ 9
Aufhebung der Rechtsvorschriften

Gleichzeitig mit dem unter § 10 genannten Zeitpunkt tre-
ten die Verordnung zum Schutze des Landschaftsteiles
„Schneerener Geest – Grinder Wald“ (LSG-H 2) vom
2.8.1967 (Nds. MBl. Nr. 6, S. 109 vom 29.1.1968 einschl.
der I. ÄndVO vom 15.4.1981 (Abl. RB Han. Nr. 11, S. 329
vom 13.5.1981, der II. ÄndVO vom 26.9.1991 (Abl. RB
Han. Nr. 23, S. 701 vom 30.10.1991) und der III. ÄndVO
vom 7.6.1993 (Abl. RB Han. Nr. 17, S. 421 vom 7.7.1993)
sowie die Verordnung zum Schutze des Landschaftsteiles
„Eisenberg“ (LSG-H 33) vom 29.8.1973 (Nds. MBl. Nr.
43, S. 1399 vom 25.9.1973) außer Kraft.

§ 10
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt für die Region Hannover in Kraft.

Hannover, 10.06.2008
Az.: 36.04-1205/H 2

REGION HANNOVER
Der Regionspräsident

Jagau
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Gemarkung Flur Flurstück Größe Lagebeschreibung
Großgoltern 3 4/25 2.658 m2 Hannoversche Straße, Bahngelände
Großgoltern 3 6/2 979 m2 Bahngelände
Großgoltern 3 52/4 4.604 m2 Bahngelände
Großgoltern 3 66 715 m2 Bahngelände
Eckerde 7 245 690 m2 Bahngelände
Eckerde 7 251 2.882 m2 Bahngelände
Kirchdorf 2 4 79 m2 Bahngelände
Kirchdorf 2 5 8 m2 Bahngelände
Kirchdorf 2 8/1 36 m2 Bahngelände
Kirchdorf 2 9/1 25 m2 Bahngelände
Kirchdorf 2 13/3 608 m2 Bahngelände

Freistellungsbescheid

1. Folgende Flurstücke in der Stadt Barsinghausen wer-
den zum 01.08.2008 von Bahnbetriebszwecken frei-
gestellt:

2. Bestandteil dieses Bescheides ist der als Anlage 1 bei-
gefügte Lageplan.

3. Die Kosten (Gebühren und Auslagen) dieses Beschei-
des trägt die Antragstellerin. Der Kostenbescheid er-
geht gesondert.



Hinweis
Mit der Freistellung von Bahnbetriebszwecken wird keine
Aussage über künftige städtebauliche oder sonstige bahn-
fremde Nutzungsmöglichkeiten der freigestellten Fläche
getroffen.

Begründung
I. Sachverhalt
Mit Schreiben vom 10.12.2007 hat die Stadt Barsinghau-
sen, Bergamtstraße 5, 30890 Barsinghausen, vertreten
durch den Bürgermeister, einen Antrag auf Freistellung
von Bahnbetriebszwecken für die o.g. Flurstücke in der
Stadt Barsinghausen, Gemarkungen Großgoltern, Ecker-
de und Kirchdorf gestellt.
Diesem Antrag ist ein Lageplan beigefügt, in dem die Frei-
stellungsfläche eingezeichnet und kenntlich gemacht ist.
Des Weiteren erklärte die Stadt Barsinghausen, dass die
Freistellungsfläche nicht mehr länger für Bahnbetriebs-
zwecke benötigt wird.
Mit Schreiben vom 16.01.2008 (ergänzt am 07.04.2008)
hat die Region Hannover die öffentliche Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Abgabe einer Stellungnahme
im Bundesanzeiger veranlasst. In dem am 09.04.2008 im
elektronischen Bundesanzeiger erschienenen Text wurden
die Eisenbahnverkehrsunternehmen, die nach § 1 Abs. 2
des Regionalisierungsgesetzes vom 27. Dezember 1993
(BGBl. I S. 2378, 2395), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 12. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2871) geändert
worden ist, bestimmten Stellen, die zuständigen Träger
der Landes- und Regionalplanung, die betroffenen Ge-
meinden sowie die Eisenbahninfrastrukturunternehmen,
soweit deren Eisenbahninfrastruktur an die vom Antrag
betroffene Eisenbahninfrastruktur anschließt, aufgefor-
dert, innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach der
Veröffentlichung Anregungen und Bedenken, die für oder
gegen die Freistellung der genannten Flurstücke sprechen,
vorzutragen.
Stellungnahmen sind nicht eingegangen.

II. Rechtliche Würdigung
Die rechtlichen Voraussetzungen für die Freistellung von
Bahnbetriebszwecken der o.g. Flurstücke in der Stadt Bar-
singhausen gemäß § 23 des Allgemeinen Eisenbahngeset-
zes (AEG) liegen vor.
Die Freistellung von Bahnbetriebszwecken konnte daher
ausgesprochen werden.
Rechtsgrundlage für die Freistellung von Bahnbetriebs-
zwecken ist § 23 AEG. Nach § 23 Abs. 1 AEG stellt die zu-
ständige Planfeststellungsbehörde für Grundstücke, die
Betriebsanlage einer Eisenbahn sind oder auf denen sich
Betriebsanlagen einer Eisenbahn befinden, auf Antrag des
Eisenbahninfrastrukturunternehmens, des Eigentümers
des Grundstücks oder der Gemeinde, auf deren Gebiet
sich das Grundstück befindet, die Freistellung von Bahn-
betriebszwecken fest, wenn kein Verkehrsbedürfnis mehr
besteht und langfristig eine Nutzung der Infrastruktur im
Rahmen der Zweckbestimmung nicht mehr zu erwarten
ist. Die formellen Voraussetzungen des § 23 AEG liegen
vor.
Die Region Hannover ist für die Entscheidung über die
Freistellung von Bahnbetriebszwecken gemäß § 23 Abs. 1
AEG i.V.m. § 3 der Verordnung über Zuständigkeiten im
Eisenbahn- und Seilbahnwesen vom 19.04.2005 i.V. m. §
18 AEG als Planfeststellungsbehörde für nichtbundeseige-
ne Eisenbahnen des nichtöffentlichen Verkehrs zuständig.
Die Antragstellerin ist antragsbefugt.
Weiter hat die Region Hannover das nach § 23 Abs. 2 AEG
erforderliche Beteiligungsverfahren durch öffentliche Be-
kanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger durch-
geführt. Die materiellen Voraussetzungen des § 23 AEG
sind ebenfalls gegeben.

Für die genannten Flurstücke besteht kein Verkehrsbe-
dürfnis mehr und die Nutzung der Infrastruktur im Rah-
men der Zweckbestimmung ist nicht mehr zu erwarten.
Die vom Eisenbahninfrastrukturuntemehmen durchge-
führte Freistellbarkeitsprüfung ergab, dass die Freistel-
lungsflächen dauerhaft nicht mehr für Bahnbetriebszwecke
benötigt werden und sich auf bzw. in den Flächen keine
für den Bahnbetrieb notwendigen funktionsfähigen Ei-
senbahnbetriebsanlagen mehr befinden.
Durch die Freistellung von Bahnbetriebszwecken endet
die Eigenschaft als Betriebsanlage einer Eisenbahn mit der
Folge, dass die Flächen aus dem eisenbahnrechtlichen
Fachplanungsprivileg (§ 38 BauGB i.V. m. § 18 AEG) ent-
lassen und damit die Planungshoheit auf die kommunale
Bauleitplanung wieder vollständig übergeht.
Ab diesem Zeitpunkt unterliegen die Flächen und Anla-
gen ausschließlich dem allgemeinen Bauplanungsrecht
und der kommunalen Zuständigkeit.
Ausfertigungen dieses Bescheids erhalten:
– Stadt Barsinghausen, Bergamtstraße 5, 30890 Bar-

singhausen
– Gesellschaft für Landeseisenbahnaufsicht mbH

(LEA), Leonhardtstr. 11, 30175 Hannover
– Region Hannover – Team Regionalplanung, Hildes-

heimer Str. 20, 30169 Hannover
– Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit

und Verkehr, Referat 44, Friedrichswall 1, 30159 Han-
nover

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 1, 3, 4, 5, 6, 9
und 13 des Niedersächsischen Verwaltungskostengesetzes
(NVwKostG) vom 25. April 2007 (Nds. GVBl. S. 172 –
VORIS  20220 –), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 17. Dezember 2007 (Nds. GVBl. S. 775) und § 1 der
Allgemeinen Gebührenordnung (AllGO) i.V.m. Nr.
91.7.18 des Kostentarifs (Anlage AllGO) vom 5. Juni 1997
(Nds. GVBl. S. 171, 1998 S. 501 – VORIS 20220 01 44 00
000 –), zuletzt geändert durch Verordnung vom 6. Juli
2007 (Nds. GVBl. S. 268).

III. Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Re-
gion Hannover, Höltystr. 17, 30171 Hannover einzulegen.

REGION HANNOVER
Team Bau- und Umweltrecht/Fachaufsicht

Im Auftrag
L. S. Todtenhausen
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Anlage 1 zum Freistellungsbescheid der Region Hannover, betreffend Industriestammgleis der StadtBarsinghauen,
in den Gemarkungen Großgoltern, Eckerde und Kirchdorf



Haushaltssatzung der Region Hannover für das
Haushaltsjahr 2008

Auf Grund § 78 des Gesetzes über die Region Hannover in
Verbindung mit § 84 der Niedersächsischen Gemeinde-
ordnung, jeweils in der zurzeit gültigen Fassung, hat die
Regionsversammlung in der Sitzung am 18. 12. 2007 fol-
gende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 be-
schlossen und durch den Beschluss vom 01. 07. 2008 über
den Beitritt zum Genehmigungserlass des Niedersächsi-
schen Ministeriums für Inneres und Sport vom 22. 05.
2008 die Festsetzungen in den §§ 1 und 2 aktualisiert.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 wird 

im Verwaltungshaushalt
in der Einnahme auf 1.198.827.200 EUR
in der Ausgabe auf 1.440.172.300 EUR

im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 92.647.800 EUR
in der Ausgabe auf 92.647.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnah-
men (Kreditermächtigung) wird auf 20.824.500 EUR
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird auf 10.967.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haus-
haltsjahr 2008 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
572.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze für die Regionsumlage werden für das
Haushaltsjahr 2008 wie folgt festgesetzt:
a) 48,9883 % von den Steuerkraftzahlen der Grund-

steuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des
Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sowie der
Umsatzsteuer.

b) 45,1089 % von 90 % der Schlüsselzuweisungen zur
Ergänzung und zum Ausgleich der Steuerkraft der
Gemeinden.

c) Für die Städte und Gemeinden des ehemaligen Land-
kreises Hannover erhöht sich der Umlagesatz zu a)
gemäß § 14 Absatz 3, Sätze 2 und 3 des Regionsgeset-
zes um 2,1958 % auf 51,1841 %.

Hannover, den 01. 07. 2008

REGION HANNOVER
Hauke Jagau

L.S. Regionspräsident

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 wird
hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Gemäß §§ 6 Abs. 1, 21 und 78 des Gesetzes über die Re-
gion Hannover in Verbindung mit §§ 92 Abs. 2 in der bis
31.12.2005 geltenden Fassung (NGO-alt), gemäß Art. 6,
Absätze 2 und 3 des „Gesetzes zur Neuordnung des Ge-
meindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirt-
schaftsrechtlicher Vorschriften“ vom 15.11.2005 in Ver-
bindung mit den §§ 91 Abs. 4 und 94 Abs. 2 NGO sowie §
15 Abs. 6 NFAG ist die erforderliche Genehmigung durch
den Niedersächsischen Minister für Inneres und Sport am
22.05.2008 unter dem Aktenzeichen 32.111-10302 241
(08) mit Einschränkungen bezüglich der Kreditermächti-
gung erteilt worden. Dieser Entscheidung ist die Regions-
versammlung mit Beschluss vom 01.07.2008 beigetreten.

Der Haushaltsplan liegt gemäß § 78 des Gesetzes über die
Region Hannover in Verbindung mit § 86 Abs. 2 Satz 3
NGO vom 04. Juli 2008 bis 14. Juli 2008 zur Einsichtnah-
me im Haus der Region, Hildesheimer Str. 20, 30169 
Hannover, Zimmer 285, öffentlich aus.

Hannover, den 01.07.2008

REGION HANNOVER
Der Regionspräsident

Im Auftrag
Sommer

– 224 –

Gemeinsames Amtsblatt für die Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover Nr. 25/2008



Landeshauptstadt Hannover

– – –

B) SATZUNGEN UND BEKANNTMACHUNGEN
DER STÄDTE UND GEMEINDEN

1. Stadt  GARBSEN

Der Rat der Stadt Garbsen hat in seiner Sitzung am
10.12.2007 den Bebauungsplan Nr. 4/38 gemäß § 10 Abs.
1 BauGB als Satzung beschlossen:

Bebauungsplan 4/38
„Tegtmeyers Kamp“
Stadtteil Berenbostel

Mit dieser Bekanntmachung wird der vorgenannte Be-
bauungsplan rechtskräftig.
Der Bebauungsplan 4/38 einschließlich Begründung und
textlichen Festsetzungen sowie der örtlichen Bauvor-
schrift über die Gestaltung liegt in der Stadtentwicklungs-
und Stadtplanungsabteilung der Stadt Garbsen, Rathaus-
platz 1, Zimmer A.3.06, öffentlich aus und kann dort
während der Dienstzeiten eingesehen werden.
Auf die §§ 214, 215 BauGB wird wie folgt hingewiesen:
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
beim Zustandekommen des genannten Bauleitplanes
wird gemäß § 215 ( 1 ) BauGB unbeachtlich bei 
1. Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 be-

zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und
2. einer unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 be-

achtlichen Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Dar-
legung des die Verletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind.
Dies gilt jedoch gemäß § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BauGB
dann nicht, wenn ein Beschluss der Stadt Garbsen über
den Flächennutzungsplan oder die Satzung nicht gefasst,
eine Genehmigung nicht erteilt oder der mit der Be-
kanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der Sat-
zung verfolgte Hinweiszweck nicht erreicht worden ist.
Gemäß § 44 BauGB kann der Entschädigungsberechtigte
Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42
BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten

sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch her-
beiführen, dass er die Leistung oder Entschädigung
schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt.
Die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile beziehen sich auf § 39 BauGB (Vertrauensscha-
den), § 40 BauGB (Entschädigung in Geld oder durch
Übernahme), § 41 BauGB (Entschädigung bei Begrün-
dung von Geh-, Fahr- und Leitungsrechten und bei Bin-
dungen für Bepflanzungen), § 42 BauGB (Entschädigung
bei Änderung oder Aufhebung einer zulässigen Nutzung).
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht inner-
halb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in
dem die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruchs herbeigeführt wird.

Garbsen, den  23. Juni 2008

STADT GARBSEN
Alexander Heuer

Bürgermeister

2. Stadt  RONNENBERG

6. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhe-
bung von Gebühren für die Benutzung der Kinder-
tageseinrichtungen der Stadt Ronnenberg 

Aufgrund der §§ 6, 8 und 40 der Nds. Gemeindeordnung
(NGO) und der §§ 2 und 5 des Nds. Kommunalabgaben-
gesetzes (NKAG) in der zurzeit gültigen Fassung i.V. mit §
20 des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder, in
der jeweils geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Ron-
nenberg in seiner Sitzung am 28.05.2008 folgende Neu-
fassung der Satzung über die Erhebung der Gebühren für
die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt
Ronnenberg beschlossen:

Artikel 1

In § 2 -Gebührensätze- Absatz 5 Satz 1 werden die Worte

„43,00 €/Monat“
durch die Worte
„46,00 €/Monat“

ersetzt.

Artikel 2

Die Anlage erhält folgende neue Fassung:
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Gebührenübersicht ab 01. 08. 2008

Kindergarten/ 8.00 Uhr 8.00 Uhr 8.00 Uhr 8.00 Uhr 13.00 Uhr Früh- und Früh- und
Krippe bis bis bis bis bis Spätdienst/ Spätdienst/

12.00 Uhr 13.00 Uhr 14.00 Uhr 16.00 Uhr 17.00 Uhr halbe Stunde volle Stunde
I
Mehr als 80 % über 179,50 € 235,50 €
der Einkommens- 136,50 € 158,50 € 46,00 € 46,00 € 136,50 € 18,00 € 36,00 €
grenze nach 225,50 € 281,50 €
§ 85 SGB XII 

II
bis 80 % über 164,50 € 215,50 €
der Einkommens- 125,50 € 145,50 € 46,00 € 46,00 € 125,50 € 16,50 € 33,00 €
grenze nach 210,50 € 261,50 €
§ 85 SGB XII

III
bis 60 % über 149,50 € 195,50 €
der Einkommens- 114,50 € 131,50 € 46,00 € 46,00 € 114,50 € 15,00 € 30,00 €
grenze nach 195,50 € 241,50 €
§ 85 SGB XII

IV
bis 40 % über 135,50 € 176,50 €
der Einkommens- 102,50 € 119,50 € 46,00 € 46,00 € 102,50 € 13,00 € 26,00 €
grenze nach 181,50 € 222,50 €
§ 85 SGB XII

V
bis 20 % über 120,50 € 156,50 €
der Einkommens- 91,50 € 105,50 € 46,00 € 46,00 € 91,50 € 11,50 € 23,00 €
grenze nach 166,50 € 202,50 €
§ 85 SGB XII

VI
unter der 105,50 € 137,50 €
Einkommensgrenze 80,50 € 92,50 € 46,00 € 46,00 € 80,50 € 10,00 € 20,00 €
gem. § 85 SGB XII 151,50 € 183,50 €

Hort Hortbetreuung Hortbetreuung Frühdienst Schulferienbetreuung
bis 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr 8.00 Uhr bis 14.30 Uhr

I
über 80 % über der 82,50 € 158,50 € 190,50 €
Einkommensgrenze 46,00 € 46,00 € 36,00 € 46,00 €
nach § 85 SGB XII 128,50 € 204,50 € 236,50 €

II
bis 80 % über der 76,50 € 145,50 € 174,50 €
Einkommensgrenze 46,00 € 46,00 € 33,00 € 46,00 €
nach § 85 SGB XII 122,50 € 191,50 € 220,50 €

III
bis 60 % über der 69,50 € 131,50 € 158,50 € 
Einkommensgrenze 46,00 € 46,00 € 30,00 € 46,00 €
nach § 85 SGB XII 115,50 € 177,50 € 204,50 €

IV
bis 40 % über der 62,50 € 119,50 € 142,50 €
Einkommensgrenze 46,00 € 46,00 € 26,00 € 46,00 €
nach § 85 SGB XII  108,50 € 165,50 € 188,50 €

V
bis 20 % über der 56,50 € 105,50 € 126,50 €
Einkommensgrenze  46,00 € 46,00 € 23,00 € 46,00 €
nach § 85 SGB XII  102,50 € 151,50 € 172,50 €

VI
unter der 49,50 € 92,50 € 110,50 €
Einkommensgrenze  46,00 € 46,00 € 20,00 € 46,00 €
gem. § 85 SGB XII  95,50 € 138,50 € 156,50 €



Artikel 3

Die 6. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung
von Gebühren für die Kindertageseinrichtungen der Stadt
Ronnenberg tritt zum 01.08.2008 in Kraft.

Ronnenberg, den 18.06.2008

STADT RONNENBERG
Walther 

L.S. Bürgermeister

C) SONSTIGE  BEKANNTMACHUNGEN

– – –
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